
STARTSCHUSS
LOS GEHT‘S MIT DER AUSBILDUNG!

AUSBILDUNGSBERU
› Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung (m/w/

› Fachinformatiker für
Systemintegration (m/w/d)

› Fachkraft für Kurier-, Express-
und Postdienstleistung (m/w/d)

› Kaufleute für
Büromanagement (m/w/d)

› Maschinen- und
Anlagenführer (m/w/d)

› Mediengestalter
Digital und Print (m/w/d)

› Medienkaufleute
Digital und Print (m/w/d)

› Medientechnologe
Druck (m/w/d)

ALE STUDIENGÄNGE
peration mit der DHBW Heilbronn

L-Dienstleistungsmanagement
ia Vertrieb und Kommunikation

L-Dienstleistungsmanagement
sulting & Sales
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JETZT BEWERBEN!
Ab dem 1. August 2023 startet
unsere Bewerbungsphase für den
Ausbildungsstart am 1. September 2024.
Schicke deine Bewerbung an
bewerbung@wuema.de oder bewirb
dich online auf wuema.de.

mainpost.de Main-Post

Ganz ohne Papierkram geht es selten: Wer eine Ausbildung beginnt, muss sich oft auch erstmals mit
Anträgen und Co. auseinandersetzen. FOTO: CHRISTIN KLOSE, MAG

Versichert
im Hotel?
Beschäftigte, die bei einer Dienst-
reise auswärts übernachten, et-
wa in einem Hotel oder einer pri-
vaten Unterkunft, sind zwar auf
dem Weg dorthin gesetzlich un-
fallversichert – auch beim Gang
vom Parkplatz zur Rezeption und
zum Zimmer. Anders sieht das al-
lerdings aus, sobald das Hotel-
zimmer betreten wird.

„Alles, was im Zimmer stattfin-
det, von der Körperpflege bis zum
Schlafen, ist nicht gesetzlich un-
fallversichert“, heißt es im Maga-
zin Arbeit und Gesundheit der
Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung (Ausgabe 04/2023).
Gleiches gilt für private Unterneh-
mungen während der Dienstreise,
etwa Theaterbesuche oder Sight-
seeing.

Und auch Beschäftigte, die im
Anschluss eines beruflichen Lehr-
gangs gemeinsam mit anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Hotelbar besuchen, haben kei-
nen Versicherungsschutz. Aller-
dings mit einer Ausnahme: Ist das
Treffen integraler Bestandteil des
beruflichen Seminars, besteht Ver-
sicherungsschutz. Dieser gilt übri-
gens auch beim Auschecken aus
der Unterkunft und bei der Rück-
reise – wenn diese unmittelbar
nach Hause oder zum Unterneh-
men führt. mag

Wer eine Dienstreise unter-
nimmt, ist auf dem Weg ins Ho-
tel gesetzlich unfallversichert.

FOTO: CHRISTIN KLOSE, MAG

Was zum Ausbildungsstart wichtig ist
Die Ausbildung, das ist ein erster
Schritt in Richtung Erwachsenen-
leben: arbeiten, das erste Geld
und jede Menge Papierkram.

Was muss vorher erledigt wer-
den, was ändert sich sofort, was
sollte man wissen? Wir haben
einen Überblick.

9 Ärztliche Untersuchung:

Wer zu Beginn der Ausbildung
noch nicht 18 ist, muss sich
untersuchen lassen. Ein Arzt
überprüft dann, ob man für die
jeweilige Ausbildung körperlich
geeignet ist und stellt eine Be-
scheinigung aus.

Die ist wichtig: Ohne eine sol-
che Bescheinigung darf der Aus-
bildungsbetrieb die oder den
Azubi nicht mit der Ausbildung
beginnen lassen.

Welcher Arzt die Untersuchung
durchführen soll, dürfen die
künftigen Azubis übrigens selbst
entscheiden. Sind sie im zweiten
Jahr ihrer Ausbildung immer
noch minderjährig, muss spätes-
tens bis dann noch einmal eine
Untersuchung erfolgen.

9 Auszug:

Die Ausbildung ist ein neuer
Lebensabschnitt – und manchmal
mit einem Auszug in die eigenen
vier Wände, eine WG oder ein
Wohnheim verbunden. Doch die
Kosten für die Miete sind mit der
Ausbildungsvergütung nicht im-
mer leicht zu stemmen.

Unter Umständen können Aus-
zubildende, die nicht mehr zu
Hause leben, dann Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB) bekommen -
ein staatlicher Zuschuss, der mo-
natlich gezahlt wird und nicht zu-
rückbezahlt werden muss.

Möglich ist das etwa für Azu-
bis, deren elterliche Wohnung
mehr als zwei Stunden vom Aus-
bildungsbetrieb entfernt liegt –
inklusive notwendiger Wartezei-
ten auf Bus oder Bahn.

Azubis, deren Eltern näher am
Ausbildungsbetrieb leben, kön-
nen BAB bekommen, wenn sie
mindestens 18 Jahre alt sind und
nicht mehr zu Hause leben. Auch
wer verheiratet oder in einer Le-
benspartnerschaft verbunden ist
oder selbst Kinder hat, kann den
Zuschuss dann bekommen.

Wichtig: Stellen Sie den Antrag
auf BAB am besten vor Beginn
der Ausbildung, rät die Bundes-
agentur für Arbeit. Wird die BAB
nach Beginn der Berufsausbil-
dung beantragt, wird sie rückwir-
kend längstens vom Beginn des
Monats der Antragstellung ge-
leistet.

Vorab kann man mit dem BAB-
Rechner der Bundesagentur für
Arbeit prüfen, ob und in welcher
Höhe einem die Berufsausbil-
dungsbeihilfe voraussichtlich zu-
steht.

Gut zu wissen: Wer eine schu-
lische Ausbildung macht, zum
Beispiel zur Physiotherapeutin,
bekommt keine BAB. Hier kann
unter Umständen BAföG infrage
kommen.

9 Kindergeld:
Im Regelfall werden die aktuell

250 Euro Kindergeld weiter an
die Eltern ausgezahlt, informiert
der DBG. Aber: Wenn der oder
die Auszubildende nicht mehr bei
den Eltern wohnt, sind diese ver-
pflichtet, es weiterzugeben. Di-

rekt kommen Auszubildende nur
ans Kindergeld, wenn sie einen
eigenständigen Haushalt führen
und die Eltern keinen ausreichen-
den Unterhalt leisten. Dann kann
ein sogenannter Abzweigungs-
antrag bei der Familienkasse der
Arbeitsagentur gestellt werden.

9 Krankenkasse:
Waren Auszubildende bisher

familienversichert, muss die Kran-
kenkasse zwar nicht gewechselt
werden, aber der Status ändert
sich. Der DGB rät: „Setzen Sie
sich dafür mit ihrer Krankenkasse
in Verbindung, um das weitere
Vorgehen zu besprechen.“

Die Krankenkasse stellt dann
einen Nachweis über eine eigene
Mitgliedschaft aus, die dem Aus-
bildungsbetrieb vorgelegt wer-
den muss. Wer bisher privat ver-
sichert war, muss in die gesetzli-
che Krankenversicherung wech-
seln. Zu welcher gesetzlichen
Krankenkasse Sie wechseln, kön-
nen Sie sich selbst aussuchen.

9 Renten-/Sozialversicherungs-
nummer:

„Jeder Arbeitnehmer und jede
Arbeitnehmerin erhält ein Schrei-
ben des Rentenversicherungsträ-
gers, in dem die Sozialversiche-
rungsnummer mitgeteilt wird“,
sagt Julian Uehlecke, DGB-Jugend-
referent.

Wer also zum Beispiel einen Mi-
nijob hatte, hat schon einen So-
zialversicherungsausweis oder
einen Versicherungsnummernach-
weis, auf dem die Nummer steht.
Diese Nummer müssen Auszubil-
dende bei Einstellung im Ausbil-
dungsbetrieb angeben, damit sie
bei den Sozialversicherungsträ-
gern (Renten-, Kranken-, Pflege-
und Unfallversicherung) gemeldet
werden können.

9 Urlaub:
Klar, auch Urlaub gehört zur

Ausbildung. Auszubildende, die
zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 16 Jahre alt sind,
haben bei einer Fünf-Tage-Woche
einen gesetzlichen Anspruch auf
25 Urlaubstage, wer noch nicht
17 ist, auf 23 und unter 18-Jäh-
rige auf 21 Tage. Sind Sie volljäh-
rig, haben Sie bei einer Fünf-Ta-
ge-Woche einen gesetzlichen An-
spruch auf 20 Urlaubstage.

„Insbesondere durch einen Ta-
rifvertrag, der regelmäßig mehr
Urlaubstage vorsieht“, könne ein
Urlaubsanspruch aber auch für
Auszubildende durchaus höher
ausfallen, so André Niedostadek,
Professor für Wirtschafts-, Arbeits-
und Sozialrecht an der Hochschu-
le Harz. In jedem Fall muss die An-
zahl der Urlaubstage im Ausbil-
dungsvertrag festgehalten sein.

Übrigens: Ihren Urlaub sollen
Auszubildende auch in den Be-
rufsschulferien nehmen können -
man hat dann also wirklich frei.
„Soweit er nicht in den Berufs-
schulferien gegeben wird, ist für
jeden Berufsschultag, an dem die
Berufsschule während des
Urlaubs besucht wird, ein weite-
rer Urlaubstag zu gewähren“,
sagt Niedostadek.

9 Zeugnis:
Auch wenn es weit entfernt

scheint: Irgendwann ist die Aus-
bildung beendet und Zeit für
Zeugnisse – eines von der Berufs-
schule und eines vom Betrieb.
Eine E-Mail oder eine PDF-Datei
reichen dafür übrigens nicht. Der
Ausbildungsbetrieb muss das
Zeugnis auf Papier ausstellen –
mit Angaben über Art, Dauer
und Ziel der Berufsausbildung,
die erworbenen beruflichen Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten. mag
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Du hast die Wahl!
Wir sind die größte Stadt in Unterfranken mit einer
Vielzahl von Aufgaben, die wir für unsere Bürgerinnen
und Bürger gerne erfüllen. Wir bilden deshalb zum

in folgenden Ausbildungsberufen und Studiengängen
motivierte und engagierte Nachwuchskräfte (m/w/d)
aus:

Informationen zu den Ausbildungsberufen und
Studiengängen sowie zum Bewerbungsverfahren
findest Du auf:

Kontakt: Stadt Würzburg, Fachbereich Personal,
Aus- und Fortbildungsmanagement,
Tel.: 0931 373362

1. September bzw. 1. Oktober 2024

Verwaltungsfachangestellte/r
Verwaltungswirt/in 2. QE

Dipl.-Verwaltungswirt/in (FH) 3. QE
Kaufmann/-frau für

IT-Systemmanagement
Maßschneider/in, FR Damen

Erzieherausbildung - SEJ u

Gärtner/in, FR Garten- und
Landschaftsbau

Gärtner/in, FR Zierpflanzenbau
Fachinformatiker/in, FR

Systemintegration
Fachkraft für Abwassertechnik

Elektroniker/in
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und

Industrieservice
Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Maßschneider/in, FR Herren
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit

Straßenbauer/in
Bauzeichner/in

Maskenbildner/in
Forstwirt/in

Bühnenmaler/in

nd
Berufspraktikum

www.wuerzburg.de/ausbildung

Zum 1. September 2024 bieten wir mehrere Ausbildungsplätze zum

Techniker für Ländliche Entwicklung (m/w/d).

Näheres zum Berufsprofil ist zu finden unter „Job & Karriere“
auf www.ale-unterfranken.bayern.de.
Ansprechpartner ist Herr Florian Schmitt, Telefon 0931 4101-685.
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an das

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
Zeller Straße 40 • 97082 Würzburg
poststelle@ale-ufr.bayern.de

Komm
Und bewirb Dich für eine AAAusbildung im Team ENERGIE.
Weitere Infos unter www.die-energie.de/ausbildung
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

in unser Team!
irb Dich für ei AA b

Du suchst eine
spannenDe
AusbilDung?

KKrraannkkeennhhääuusseerr uunndd HHeeiimmee SScchhlloossssWWeerrnneecckk

IInnffoorrmmaatitioonneenn uunntteerr::wwwwww..kkhh--sscchhlloossss--wweerrnneecckk..ddee uunnddwwwwww..bbeezziirrkk--uunntteerrffrraannkkeenn..ddee
KKrraannkkeennhhaauussvveerrwwaallttuunngg SScchhlloossssWWeerrnneecckk,, BBaalltthhaassaarr--NNeeuummaannnn--PPllaattzz 11,, 9977444400WWeerrnneecckk

bbeewweerrbbuunngg@@kkhh--sscchhlloossss--wweerrnneecckk..ddee

Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d) in der BBeerruuffssffaacchhsscchhuullee
ffüürr PPflfleeggee SScchhlloossssWWeerrnneecckk bzw. in den HHeeiimmeenn SScchhlloossssWWeerrnneecckk
Köchin/Koch (m/w/d)
Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)
Elektroniker/in (m/w/d) FR Energie- und Gebäudetechnik

Ein attraktives Ausbildungsgehalt
nach TVAöD.

Bei Fragen bist du nicht auf dichg
alleine gestellt. Dir steht immer ein/g /
e Praxisanleiter/in bzw. Ausbilder/in
zur Verfügung.

Es besteht eine Wohnmöglichkeit img
modernen Personalwohngebäude.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter
liegt uns am Herzen! Wir haben eing
tolles betriebliches Gesundheits-
managment mit Sport- undg
Ernährungskursen.

WÜRZBURGER PFLASTERBAU GMBH
Raiffeisenstraße 15 - 97209 Veitshöchheim
Telefon 0931 - 9 80 69 0 - info@wuerzburger-pflasterbau.de
www.wuerzburger-pflasterbau.de

WIR ERWARTEN
- erfolgreicher Schulabschluss
- handwerkliches Geschick
- Teamfähigkeit und Motivation
- Leistungsbereitschaft

WIR BIETEN
- abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
- zukunftssicherer Job
- Mitfahrgelegenheit
- Einsatz auf heimatnahen Baustellen

Du möchtest einen Beruf bei dem Du siehst,
was Du erschaffen hast?

Ausbildung zum Straßenbauer (m/w/d)

WÜRZBURGER PFLASTERBAU GMBH

Leistungsbereitschaft Einsatz auf heimatnahen Baustellen

DAS EXKLUSIVE PORTAL FÜR KARRIERE UND ARBEIT

Abschalten von der Arbeit: Was Sie zu
Pausenregelungen wissen sollten
Ein Arbeitstag ist oft ganz schön
lange – und mit der Zeit lassen
Konzentration und Leistungsfä-
higkeit nach. Vielleicht knurrt
auch schon der Magen. Zeit also
für eine Pause. Doch darf man
die eigentlich nehmen, wann
man möchte – oder sie auch mal
ganz ausfallen lassen?

Die wichtigsten Fragen und
Antworten rund um die Pause im
Arbeitsalltag.

Nach wie vielen Stunden
steht mir eine Pause zu?

Von vorne: Bei einer Arbeitszeit
von bis zu sechs Stunden müssen
Arbeitgeber ihren Beschäftigten
keine Ruhepausen gewähren. Das
bedeutet: Erst ab einer täglichen
Arbeitszeit von sechs Stunden be-
steht tatsächlich Anspruch auf
eine Pause.

Diese muss bei einer täglichen
Arbeitszeit zwischen sechs und
neun Stunden mindestens 30 Mi-
nuten betragen. „Bei einer tägli-
chen Arbeitszeit von mehr als
neun Stunden muss die Pause
mindestens 45 Minuten dauern“,
sagt Daniel Stach, Arbeitsrechtler
bei der Dienstleistungsgewerk-
schaft Verdi.

Das Arbeitszeitgesetz regelt al-
lerdings nur die Mindestpausen-
zeiten. Der Arbeitgeber darf im
Rahmen seines Weisungsrechts
auch längere Pausen anordnen.
Dabei hat allerdings der Betriebs-
oder Personalrat zwingend ein
Mitbestimmungsrecht. Längere
Pausen können sich auch aus
einem Tarifvertrag, einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung oder
aus dem Arbeitsvertrag ergeben.
„Eine Verkürzung der Pausen ist
hingegen unzulässig“, so Stach.

Gut zu wissen: Ob man nun im
Homeoffice oder im Betrieb
arbeitet, macht hier keinen
Unterschied: Auch am Arbeits-
platz zu Hause gelten die ent-
sprechenden Pausenregelungen.

Muss ich in der Pause
erreichbar sein?

In der Pause sind Beschäftigte
von jeder Arbeitsverpflichtung
und auch von jeder Verpflich-
tung, sich zur Arbeit bereitzuhal-
ten, freigestellt. „Keine Pause
liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
zwar in die Pause gehen darf, der
Arbeitgeber sich jedoch vorbe-
hält, ihn oder sie jederzeit aus
der Pause zurückzurufen oder
den Arbeitnehmer anweist, im
Falle von Störungen oder ähnli-
chem jederzeit einzugreifen“, so
Gewerkschaftsjurist Stach. Letzt-
endlich gilt: „Pausen sind unbe-
zahlte Ruhepausen, die nicht zur
Arbeit zählen“, so der Offen-
burger Fachanwalt für Arbeits-
recht Jürgen Markowski.

Kann ich selbst entscheiden,
wann ich Pause mache?

Nicht immer. „Der Arbeitgeber
darf durch sein Weisungsrecht

vorschreiben, wann der oder die
Beschäftigte die Pause zu neh-
men hat“, sagt Markowski. Aller-
dings müssen die Ruhepausen
und deren Dauer im Voraus fest-
stehen, damit die Beschäftigten
sich darauf einstellen können.
„Einfach mal schnell in die Pause
schicken, weil es dem Vorgesetz-
ten gerade passt, etwa weil we-
nig Arbeit da ist oder die Maschi-
ne defekt ist, geht nicht“, so
Markowski. In Firmen mit Be-
triebs- oder Personalrat muss die
Lage der Pausen zudem mit die-
sen abgestimmt werden. Meist
gibt es hierzu Regelungen in der
Betriebsvereinbarung zur Arbeits-
zeit.

Und wenn ich mir nur schnell
einen Kaffee holen möchte?

Der kurze Gang zur Kaffeema-
schine oder etwa zur Toilette zählt
nicht als Pause. Eine Pause im Sin-
ne des Arbeitszeitgesetzes kann

nur vorliegen, wenn sie mindes-
tens 15 Minuten beträgt. „Kürze-
re Arbeitsunterbrechungen, also
etwa auch typische Raucherpau-
sen, ersetzen daher die gesetzlich
vorgeschriebene Pause auch dann
nicht, wenn sie zusammenaddiert
mehr als 30 Minuten beziehungs-
weise 45 Minuten betragen“, so
Daniel Stach.

Kann man die Pause auch
splitten?

Die gesetzlich vorgeschriebene
Pause kann in Zeitabschnitte von
jeweils mindestens 15 Minuten
aufgeteilt werden. Eine insgesamt
45 Minuten lange Pause lässt sich
also etwa in einen 30-minütigen
und einen 15-minütigen Ab-
schnitt splitten.

Arbeitsunterbrechungen von
weniger als 15 Minuten zählen
zwar grundsätzlich nicht als Pause
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes.
Eine Ausnahme von diesem

Grundsatz kann Stach zufolge al-
lerdings in Schicht- und Verkehrs-
betrieben gelten, in denen Kurz-
pausen vereinbart sind, also Pau-
sen unter 15 Minuten. Damit sie
rechtlich zulässig sind, muss dies
in einem entsprechenden Tarifver-
trag verankert sein. Zudem müs-
sen die einzelnen Kurzpausen von
angemessener Dauer sein. „Die
Gesamtdauer der täglichen Kurz-
pausen darf die gesetzliche Min-
destpausenzeit nicht unterschrei-
ten“, so Daniel Stach.

Kann ich auf die Pause ver-
zichten und früher gehen?

Nein, ein Verzicht auf die ge-
setzlich vorgeschriebene Pause ist
nicht möglich. Die Pause darf
auch nicht zu Beginn oder am En-
de des Arbeitseinsatzes liegen.
„Sie würde dann ihren Zweck
nicht erreichen und es liegt keine
Unterbrechung der Arbeitszeit
vor“, so Gewerkschaftsjurist
Stach. Der Arbeitgeber muss si-
cherstellen, dass Beschäftigte die
Pause auch tatsächlich in An-
spruch nehmen. Unterlässt er das,
droht ihm ein Bußgeld. Verstöße
gegen das Arbeitszeitgesetz ahn-
det die jeweilige Arbeitsschutzbe-
hörde.

Haben Beschäftigte das Recht
auf einen Pausenraum?

Das kommt darauf an. Wenn
der Betrieb mehr als zehn Be-
schäftigte hat, müssen Arbeitge-
ber einen Pausenraum oder
einen entsprechenden Pausenbe-
reich bereitstellen. Allerdings mit
Ausnahmen: Arbeiten die Be-
schäftigten in Büroräumen und
gibt es dort gleichwertige Voraus-
setzungen für eine Erholung
während der Pause, kann auf
einen Pausenraum verzichtet
werden.

Besondere Vorschriften gelten
wenn Schwangere im Betrieb
arbeiten. „Ihnen muss ein Raum
zur Verfügung stehen, in dem sie
sich während der Pause hinlegen
und ausruhen können“, sagt
Markowski. mag

Genügend Zeit für einen Mittagssnack? Arbeitet man täglich mindestens sechs Stunden lang, muss
die Pause mindestens 30 Minuten dauern. FOTO: CHRISTIN KLOSE, MAG

Dürfen Azubis als Vertretung eingesetzt werden?
Auszubildende lernen im Betrieb
nach und nach, worauf es in
ihrem jeweiligen Beruf ankommt.
Sind dort gerade viele Beschäftig-
te in Urlaub, ist ihr Einsatz wo-
möglich besonders gefragt. Doch
dürfen Azubis eigentlich als
Urlaubsvertretung eingesetzt
werden?

„Das ist jedenfalls nicht verbo-
ten“, sagt André Niedostadek,
Professor für Wirtschafts-, Ar-
beits- und Sozialrecht an der
Hochschule Harz. Allerdings gebe
es Grenzen, unter welchen Um-
ständen ein Einsatz als Vertre-
tung infrage kommt. „Sinnvoll
wird das nur dann sein, wenn die

Auszubildenden schon über ge-
nügend Kenntnisse und Fähigkei-
ten verfügen, um die anstehen-
den Aufgaben überhaupt bewäl-
tigen zu können“, so Niedosta-
dek. „Hier gleich zu Beginn einer
Ausbildung in kaltes Wasser ge-
worfen zu werden, wird nieman-
dem gerecht und könnte je nach
Fall auch dem Ausbildungsge-
danken widersprechen.“

Dieser ist Niedostadek zufolge
in Paragraf 14 des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) festge-
legt. Ausbildende haben dem-
nach dafür Sorge zu tragen, dass
den Auszubildenden „die berufli-
che Handlungsfähigkeit vermit-

telt wird, die zum Erreichen des
Ausbildungsziels erforderlich ist“.

Auch wenn die Personaldecke
einmal dünn sein sollte, dürfen
Azubis also nicht gänzlich allein
am Ausbildungsplatz sein – oder
nur gemeinsam mit anderen Azu-
bis, Praktikanten oder Ungelern-
ten arbeiten, die als Ausbilder
nicht geeignet sind.

„Zu berücksichtigen sind bei der
Planung einer etwaigen Urlaubs-
vertretung zudem Zeiten der Aus-
zubildenden für die Berufsschu-
le“, so Niedostadek. Im Betrieb
einspringen und dafür Unterricht
in der Berufsschule zu verpassen,
ist keine Option. mag

Allein am Arbeitsplatz? Azubis dürfen zwar als Urlaubsvertretung
zum Einsatz kommen. Doch ohne Kollegen, die als Ansprechpart-
ner in Frage kommen, geht es nicht. FOTO: CHRISTIN KLOSE, MAG


